
Rauchwarnmelderpflicht in Baden-Württemberg 
 

 

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 16. Juli 2013 eine Rauchwarnmelderpflicht beschlossen. Die 
Warngeräte müssen ab sofort in Neubauten und bis Ende 2014 in bestehenden Gebäuden installiert werden. 
Jährlich sterben rund 400 Menschen in Deutschland bei Bränden, die Mehrzahl von ihnen in Privathaushalten.  
95 Prozent fallen dabei nicht den Flammen zum Opfer sondern einer Rauchvergiftung. Rauchwarnmelder 
können diese Gefahren reduzieren. Sie warnen zuverlässig, auch im Schlaf, vor Brandrauch und geben ihnen die 
Möglichkeit sich selbst und andere in Sicherheit zu bringen und die Feuerwehr zu rufen. 
Doch wie genau sieht die neue Regelung aus? Wer ist für den Einbau und die Betriebsbereitschaft 
verantwortlich? Und in welchen Räumen müssen Rauchwarnmelder installiert werden? 
 
Ab wann gilt die Verpflichtung? 
In Neubauten ab sofort 
 
Gibt es eine Übergangsfrist? 
Eigentümerinnen und Eigentümer bestehender Gebäude sind verpflichtet, diese bis zum 31. Dezember 2014 
entsprechend auszustatten. 
 
In welchen Räumen müssen Rauchwarnmelder installiert werden? 

Alle Aufenthaltsräume, in denen bestimmungsgemäß Personen schlafen, sowie Rettungswege von solchen 
Aufenthaltsräumen in derselben Nutzungseinheit (z.B. Flure und Treppen innerhalb von Wohnungen) sind 
jeweils mit mindestens einem Rauchwarnmelder auszustatten. Solche Aufenthaltsräume finden sich als 
Schlafzimmer oder Kinderzimmer insbesondere in Wohnungen. 
Einheitlich festgelegt in allen bisher angepassten Bauordnungen ist, dass 
Schlafräume und Kinderzimmern sowie Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, 
jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben müssen. 
 
Wer ist für den Einbau und die Betriebsbereitschaft der Melder verantwortlich? 
•für den Einbau: Eigentümer 
•für die Betriebsbereitschaft: der unmittelbare Besitzer (Bewohner/Mieter) der Wohnung, es sei denn der 
Eigentümer übernimmt die Wartung 
 
Welche Eigenschaften müssen die zu installierenden Rauchwarnmelder haben? 
Rauchwarnmelder werden nach der Norm DIN EN 14604 in Verkehr gebracht und tragen eine entsprechende 
CE-Kennzeichnung inkl. Zertifikatsnummer und der Angabe „EN 14604“. 
 
Weitere Infos finden Sie unter folgenden Internetseiten:                                        
www.rauchmelder-lebensretter.de                  www.qualitaetsrauchmelder.de      


